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(54) VOLANT MIT LAGESENSOR

(57) Die Erfindung betrifft eine Markise (1) mit einem
in ausfahrbaren Ausfahrprofil (4), wobei das Ausfahrpro-
fil (4) eine mittels eines Volantwellenmotors elektromo-
torisch angetriebene Volantwelle aufweist, von der ein
Volant (12) abwickelbar und nach unten ausfahrbar ist,
wobei die Markise (1) zumindest einen Lagesensor zur

Erfassung der Ausrichtung des Ausfahrprofils (4) auf-
weist und wobei eine Ansteuerung des Volantwellenmo-
tors der Volantwelle zum Ausfahren und/oder Einfahren
des Volants (12) nur bei einem horizontal ausgerichteten
Ausfahrprofil (4) erfolgt. Ferner betrifft die Erfindung ein
Verfahren zur Ansteuerung einer solchen Markise (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Markise mit einem in
ausfahrbaren Ausfahrprofil, wobei das Ausfahrprofil eine
mittels eines Volantwellenmotors elektromotorisch an-
getriebene Volantwelle aufweist, von der ein Volant ab-
wickelbar und nach unten ausfahrbar ist.
[0002] Derartige Markisen sind bekannt. Durch einen
derartigen Volant wird eine Beschattung einer Terrasse
auch gegen das von vorne schräg einfallende Sonnen-
licht ermöglicht.
[0003] Ferner sind Markisen bekannt, bei denen das
Ausfahrprofil an Führungsschienen verfahrbar gelagert
ist. Aus der EP 3 354 817 A1 ist eine Markise bekannt,
bei der das Ausfahrprofil an Führungsschienen in Aus-
fahrrichtung verfahrbar geführt wird und wobei die in Aus-
fahrrichtung vorderen Enden der Führungsschienen von
Stützen getragen werden, wobei zumindest eine Stütze
längenveränderbar ist. Hierdurch wird es ermöglicht,
durch eine Längenveränderung einer der senkrechten
Stützen Regenwasser ablaufen zu lassen. Infolge eines
in dieser Weise schräg gestellten Ausfahrprofils könnte
jedoch ein Ausfahren oder Einfahren des Volants zu ei-
nem Faltenwurf oder gar zu einer Beschädigung des Vo-
lants führen.
[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es, diese Nach-
teile zu überwinden und eine Markise mit einem Volant
der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, so-
dass Beschädigungen des Volants und etwaige Fehlbe-
dienungen durch einen Benutzer zuverlässig verhindert
werden.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Markise gemäß Anspruch 1 und ein Verfahren gemäß
Anspruch 10 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0006] Besonders vorteilhaft bei der Markise mit einem
in ausfahrbaren Ausfahrprofil, wobei das Ausfahrprofil
eine mittels eines Volantwellenmotors elektromotorisch
angetriebene Volantwelle aufweist, von der ein Volant
abwickelbar und nach unten ausfahrbar ist, ist es, dass
die Markise zumindest einen Lagesensor zur Erfassung
der Ausrichtung des Ausfahrprofils aufweist und wobei
eine Ansteuerung des Volantwellenmotors der Volant-
welle zum Ausfahren und/oder Einfahren des Volants nur
bei einem horizontal oder annähernd horizontal ausge-
richteten Ausfahrprofil erfolgt.
[0007] Das bedeutet, dass ein Aus- oder Einfahren des
Volants nur möglich ist bei einem horizontal oder annä-
hernd horizontal ausgerichteten Ausfahrprofil möglich
ist, wobei auch eine Grenzwertfestlegung möglich ist für
eine Abweichung von einer exakt horizontalen Ausrich-
tung, d.h. eine Definition einer maximalen Abweichung
von einer horizontalen Ausrichtung des Ausfahrprofils
unterhalb einer festgelegten Grenze von beispielsweise
+/- 5° oder bis zu +/- 10° oder bis zu +/-15° Abweichung
von einer exakt horizontalen Ausrichtung des Ausfahr-
profils. Diese zulässige Abweichung von einer exakt ho-
rizontalen Ausrichtung ist im Sinne der Erfindung durch

den Begriff einer annähernd horizontalen Ausrichtung er-
fasst. Dabei kann der Grenzwert auch individuell festleg-
bar sein. Insbesondere kann ein festlegbarer Grenzwert
in einer Steuereinheit zur Ansteuerung des elektromoto-
rischen Antriebs der Volantwelle zum Ausfahren
und/oder Einfahren des Volants hinterlegbar sein. Sofern
die Abweichung von einer exakt horizontalen Ausrich-
tung des Ausfahrprofils kleiner ist, als die Messempfind-
lichkeit des Lagesensors, wird ebenfalls von einer hori-
zontalen Ausrichtung des Ausfahrprofils ausgegangen.
Der Begriff der horizontalen Ausrichtung entspricht dabei
dem Verlauf der Achse der Volantwelle, von der der Vo-
lant abgewickelt wird.
[0008] Im Sinne der Erfindung wird von dem Begriff
der horizontalen oder annähernd horizontalen Ausrich-
tung somit sowohl eine exakt horizontale Ausrichtung als
auch eine nicht exakt horizontale Ausrichtung mit einer
tolerierbaren Abweichung von der Horizontalen erfasst.
[0009] Bei dem Lagesensor kann es sich um einen so-
genannten Neigungssensor handeln. Ein Neigungssen-
sor ist ein feinmechanisches oder elektrisches Messge-
rät, das für ein Bauteil wie hier das Ausfahrprofil den ge-
nauen Bezug zur Lotrichtung herstellt oder Änderungen
des Neigungswinkels überwacht. Somit ist mittels eines
Neigungssensors auch eine Überwachung einer Abwei-
chung von einer horizontalen Ausrichtung eines Bautei-
les möglich. Im Sinne der Erfindung werden die Begriffe
Lagesensor und Neigungssensor synonym verwendet.
[0010] Mit der Überwachung der horizontalen Ausrich-
tung wird etwaigen Beschädigungen des Volants beim
Ausfahren und/oder Einfahren des Volants, also beim
Abwickeln bzw. Aufwickeln des Volants auf der Volant-
welle, vorgebeugt, die bei einer schrägen Anstellung der
Volantwelle auftreten könnten.
[0011] Umgekehrt erfolgt folglich bei einer zu großen
Abweichung der momentanen Lage des Ausfahrprofils
von einer horizontalen Ausrichtung keine Ansteuerung
des elektromotorischen Antriebs der Volantwelle zum
Ausfahren und/oder Einfahren des Volants.
[0012] Dabei kann die Volantwelle von dem Ausfahr-
profil aufgenommen sein und drehbar insbesondere in
dem Ausfahrprofil gelagert sein.
[0013] Bei der Markise kann das Beschattungsele-
ment von einer in einem Gehäuse drehbar gelagerten
Tuchwelle abwickelbar sein. Es kann sich somit insbe-
sondere um eine Kassettenmarkise mit einer in einem
Gehäuse drehbar gelagerten Tuchwelle handeln. Es
kann sich bei der Markise auch um eine Pergolamarkise
mit mehreren an den Führungsschienen in Ausfahrrich-
tung verfahrbaren Profilen handeln, wobei zwischen den
Profilen flexible Beschattungselemente befestigt sind.
[0014] Insbesondere kann die Tuchwelle mittels eines
Elektromotors angetrieben sein und/oder das Ausfahr-
profil kann mittels eines Betätigungsmittels ein- und/oder
ausfahrbar sein, insbesondere mittels eines angetriebe-
nen Zugmittels.
[0015] Erfindungsgemäß weist das Ausfahrprofil eine
Volantwelle auf, von der ein Volant abwickelbar ist. Der
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Volant kann dabei sowohl mit insbesondere senkrecht
verlaufenden Führungselementen oder ohne Führungs-
elemente ausgeführt sein, insbesondere frei hängend
senkrecht nach unten ausfahrbar sein. Alternativ kann
der Volant an insbesondere senkrecht angeordneten
Führungselementen geführt sein. An dem in Ausfahrrich-
tung vorderen Ende des Volants kann ein Abschlussprofil
angeordnet sein. Dieses Abschlussprofil kann frei hän-
gen oder alternativ an insbesondere senkrecht angeord-
neten Führungselementen geführt sein.
[0016] Bei der Markise kann es sich ferner um eine
sogenannte Wintergartenmarkise handeln, bei der das
Ausfahrprofil an Führungsschienen in Ausfahrrichtung
verfahrbar geführt wird. Alternativ kann es sich wie er-
wähnt um eine Pergolamarkise handeln, bei der mehrere
quer zur Ausfahrrichtung angeordnete Querprofile an
Führungsschienen in Ausfahrrichtung verfahrbar geführt
sind, wobei jeweils zwischen zwei benachbarten Quer-
profilen jeweils ein flexibles Beschattungselement ange-
ordnet ist und wobei das in Ausfahrrichtung vorderste
Querprofil das Ausfahrprofil im Sinne der Erfindung bil-
det, welches den Volant aufweist. Alternativ kann es sich
bei der Markise um eine Gelenkarmmarkise handeln. Im
Fall einer Gelenkarmmarkise dient die Überwachung der
horizontalen Ausrichtung des Ausfahrprofils dem Schutz
des Volants bei etwaigen Windlasten und der daraus fol-
genden Auslenkung des Ausfahrprofils aus der Horizon-
talen.
[0017] Durch einen derartigen Volant wird eine Be-
schattung einer Terrasse oder eines Wintergartens auch
gegen das von vorne schräg einfallende Sonnenlicht er-
möglicht. Vorne bezieht sich dabei auf die Ausfahrrich-
tung des Ausfahrprofils. Das Ausfahrprofil befindet sich
bei vollständig eingefahrener Markise dementsprechend
hinten. Bei vollständig ausgefahrener Markise ist das
Ausfahrprofil maximal nach vorne verfahren.
[0018] Im Sinne der Erfindung werden die Begriffe
Wintergartenmarkise und Markise synonym benutzt. Ins-
besondere kann wie erläutert das Ausfahrprofil an Füh-
rungsschienen verfahrbar gelagert sein.
[0019] Bevorzugt ist der der Lagesensor zur Erfassung
der Ausrichtung des Ausfahrprofils in oder an dem Aus-
fahrprofil angeordnet.
[0020] Bei dem Lagesensor kann es sich insbesonde-
re um einen Sensor zur Erfassung und Auswertung von
zwei oder drei Raumdimensionen zur Bestimmung der
Ausrichtung des Ausfahrprofils handeln.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Volantwelle von dem Ausfahrprofil aufgenommen und
drehbar insbesondere in dem Ausfahrprofil gelagert.
Dass die Volantwelle von dem Ausfahrprofil aufgenom-
men ist bedeutet erfindungsgemäß, dass die Volantwelle
in oder an dem Ausfahrprofil angeordnet ist. Vorzugs-
weise ist das Ausfahrprofil durch ein Hohlprofil gebildet,
innerhalb dessen die Volantwelle aufgenommen und
drehbar gelagert ist, sodass der Volant von der Volant-
welle abwickelbar und nach unten ausfahrbar ist.
[0022] Vorzugsweise erfolgt eine Betätigung des Vo-

lantwellenmotors der Volantwelle zum Ausfahren
und/oder Einfahren des Volants mittels einer Funkfern-
bedienung, wobei bei einer zu großen Abweichung der
momentanen Lage des Ausfahrprofils von einer horizon-
talen Ausrichtung eine Warnmeldung ausgegeben wird,
insbesondere eine optische und/oder akustische Warn-
meldung, insbesondere dass die Warnmeldung über ei-
ne bidirektionale Funkverbindung an die Funkfernbedie-
nung übertragen und an der Funkfernbedienung zur An-
zeige gebracht wird.
[0023] Die Betätigung des Volants kann vorzugsweise
somit mittels einer Fernbedienung erfolgen. Besonders
bevorzugt kommt dabei eine bidirektionale Funkverbin-
dung zwischen der Funkfernbedienung und einer Steu-
ereinheit der Markise zum Einsatz. Die Markise kann so-
mit eine Steuereinheit aufweisen. Insbesondere kann die
Steuereinheit dazu dienen, die Funkfernsteuerungssig-
nale zu empfangen und zu verarbeiten. Insbesondere
kann die Steuereinheit dazu dienen, das Signal des La-
gesensors auszuwerten und den Volantwellenmotor des
Volants anzusteuern, d.h. ein Ausfahren des Volants
bzw. ein Einfahren des Volants durch eine entsprechen-
de Ansteuerung des Volantwellenmotors zu bewirken.
[0024] Vorzugsweise wird das Ausfahrprofil an Füh-
rungsschienen in Ausfahrrichtung verfahrbar geführt,
wobei die in Ausfahrrichtung vorderen Enden der Füh-
rungsschienen von Stützen getragen werden, wobei zu-
mindest eine Stütze längenveränderbar ist.
[0025] Aufgrund eines einseitigen Absenkens der Mar-
kise durch die Längenveränderung einer der senkrech-
ten Stützen wird das Ausfahrprofil von einem horizonta-
len Verlauf in einen diagonalen Verlauf zwischen den
Führungsschienen verlagert. Dieses einseitige Absen-
ken dient insbesondere dazu, um Regenwasser ablaufen
zu lassen.
[0026] Eine längenveränderbare Stütze kann einen
Spindeltrieb aufweisen. Somit kann die Längenverände-
rung der zumindest einen längenveränderbaren Stütze
mittels eines Spindeltriebs realisiert sein. Ein solcher
Spindeltrieb kann mittels einer Handkurbel betätigt
und/oder elektromotorisch angetrieben sein.
[0027] Bevorzugt sind zwei Führungsschienen ange-
ordnet, die jeweils von einer längenveränderbaren Stüt-
ze getragen werden. Dabei werden bevorzugt jeweils die
vorderen Enden der Führungsschienen von den Stützen
getragen. Mit dem Begriff des vorderen Endes ist dabei
mit umfasst, dass die Stützen gegenüber den vorderen
Enden entlang der Führungsschienen um bis zu 10 %,
20 %, 30%, 40% oder 50% der Länge der Führungs-
schienen ausgehend vom vorderen Ende der Führungs-
schienen nach hinten versetzt angeordnet sind. Dement-
sprechend können die Führungsschienen die Ebene, die
von den Stützen aufgespannt wird, in Ausfahrrichtung
überragen.
[0028] Besonders bevorzugt weist die Markise eine
drehbar gelagerte Tuchwelle auf, von der ein Tuch ab-
wickelbar ist, dessen in Ausfahrrichtung (A) vorderes En-
de an dem Ausfahrprofil befestigt ist, wobei die Tuchwelle
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mittels eines Tuchwellenmotors und die Volantwelle mit-
tels des Volantwellenmotors angetrieben werden, wobei
der Tuchwellenmotor und der Volantwellenmotor von ei-
ner Steuerungseinheit betätigt werden, die derart einge-
richtet ist, dass ein Ausfahren des Volants nur bei voll-
ständig ausgefahrenem Ausfahrprofil ermöglicht ist
und/oder ein Einfahren des Ausfahrprofils nur bei voll-
ständig eingefahrenem Volant ermöglicht ist.
[0029] Vorzugsweise sind somit sowohl die Tuchwelle
als auch die die Volantwelle jeweils mittels eines Elek-
tromotors, insbesondere mittels eines durch eine Fern-
bedienung betätigbaren Elektromotors, antreibbar.
[0030] Mittels einer intelligenten Steuerung wird es ge-
währleistet, dass ein Einfahren des Ausfahrprofils nur bei
eingefahrenem Volant möglich ist und/oder ein Ausfah-
ren des Volants nur bei vollständig ausgefahrenem Aus-
fahrprofil möglich ist. Hierdurch wird es verhindert, dass
der Volant an einer Stelle ausgefahren wird, an welcher
er sich noch oberhalb einer Überdachung oder derglei-
chen befindet. Ferner wird eine Beschädigung des Vo-
lants zuverlässig verhindert, wenn ein Einfahren des
Ausfahrprofils nur dann möglich ist, wenn der Volant ein-
gefahren ist, also ein ausgefahrener Volant zuvor einge-
fahren wurde.
[0031] Vorzugsweise wird der Volantwellenmotor von
einem Akkumulator gespeist, insbesondere kann das
Ausfahrprofil einen Akkumulator zur Stromversorgung
des Volantwellenmotors aufweisen.
[0032] Insbesondere kann der Akkumulator über Kon-
takte aufgeladen werden, die bei vollständig eingefahre-
nem Ausfahrprofil automatisch geschlossen werden und
eine Verbindung zu einer Stromversorgung herstellen.
[0033] Alternativ oder kumulativ kann der Akkumulator
kontaktlos induktiv aufgeladen werden, insbesondere
dergestalt, dass ein induktives Laden des Akkumulators
automatisch bei vollständig eingefahrenem Ausfahrprofil
erfolgt.
[0034] Alternativ oder kumulativ kann der Akkumulator
mittels zumindest eines Photovoltaikmoduls aufgeladen
werden. Insbesondere kann das Photovoltaikmodul in
oder an dem Ausfahrprofil angeordnet sein. Durch eine
Anordnung eines Photovoltaikmoduls in oder an dem
Ausfahrprofil kann auf eine aufwändige Verdrahtung zu
dem Akkumulator entlang von Führungsschienen oder
dergleichen verzichtet werden.
[0035] Durch die Anordnung eines Akkumulators ist es
nicht mehr erforderlich, eine elektrische Leitung zum
Ausfallprofil hin zu verlegen. Der Akkumulator wird auch
ohne dies regelmäßig und ausreichend aufgeladen. Die
Montage ist erleichtert und ein Sicherheitsrisiko besteht
nicht. Vorzugsweise wird vorgeschlagen, dass bei ein-
gefahrenem Sonnenschutz die Verbindung mit der
Stromquelle über elektrische Kontakte erfolgt. Beson-
ders vorteilhaft ist es, wenn bei eingefahrenem Sonnen-
schutz die Verbindung mit der Stromquelle durch Induk-
tion über Spulen erfolgt, so dass eine ungenügende Kon-
taktierung nicht geschehen kann.
[0036] Besonders vorteilhaft bei dem Verfahren zur

Ansteuerung einer Markise mit einem Ausfahrprofil, wo-
bei das Ausfahrprofil eine Volantwelle aufweist, von der
ein Volant abwickelbar und nach unten ausfahrbar ist, ist
es, dass mittels eines Lagesensors eine Überwachung
der Ausrichtung des Ausfahrprofils gegenüber der Hori-
zontalen erfolgt und eine Ansteuerung des Volantwellen-
motors der Volantwelle zum Ausfahren und/oder Einfah-
ren des Volants nur bei einem horizontal ausgerichteten
Ausfahrprofil erfolgt, wobei bei einer Überschreitung ei-
nes festlegbaren Grenzwertes für eine Abweichung der
Ausrichtung des Ausfahrprofils von der Horizontalen ein
Ausfahren und/oder Einfahren des Volants nicht erfolgt
oder unterbrochen wird.
[0037] Bevorzugt erfolgt nach dem Erhalt eines Steu-
erbefehls für ein Verfahren des Volants bei einer Über-
schreitung eines festlegbaren Grenzwertes für eine Ab-
weichung der Ausrichtung des Ausfahrprofils von der Ho-
rizontalen kein Ausfahren und/oder Einfahren des Vo-
lants oder es wird das Ausfahren und/oder Einfahren des
Volants unterbrochen und es wird und eine Warnmel-
dung generiert und ausgegeben. Insbesondere kann die
Warnmeldung über eine bidirektionale Funkverbindung
an eine Funkfernbedienung übermittelt und mittels der
Funkfernbedienung optisch und/oder akustisch ausge-
geben werden.
[0038] Vorzugsweise erfolgt somit während des Ein-
fahrens und/oder während des Ausfahrens des Volants
permanent eine Überwachung der Ausrichtung des Aus-
fahrprofils gegenüber der Horizontalen durch eine Aus-
wertung des Signals des Lagesensors. Insbesondere
können hierdurch auftretenden Windlasten detektiert
und der Volant geschützt werden.
[0039] Bevorzugt wird nach dem Erhalt eines Steuer-
befehls für ein Verfahren des Volants bei einer Über-
schreitung eines festlegbaren Grenzwertes für eine Ab-
weichung der Ausrichtung des Ausfahrprofils von der Ho-
rizontalen ein Ausfahren und/oder Einfahren des Volants
nicht ausgelöst und der erhaltene Steuerbefehl wird nach
Ablauf einer festlegbaren Zeitspanne gelöscht.
[0040] Erhaltene Steuerbefehle werden somit vor-
zugsweise nur innerhalb einer bestimmten Zeitspanne
ausgeführt, sofern die Lage und Ausrichtung des Aus-
fahrprofils die Ausführung des Steuerbefehls gestatten.
Sollte eine Ausführung des Steuerbefehls nicht möglich
sein, so wird der Befehl nach Ablauf einer bestimmten
Zeitspanne gelöscht. Insbesondere können hierdurch
versehentliche Betätigungen des Volants vermieden
werden.
[0041] Vorzugsweise ist ein Ausfahren des Volants nur
bei vollständig ausgefahrenem Ausfahrprofil ermöglicht
und ein Einfahren des Ausfahrprofils ist nur bei vollstän-
dig eingefahrenem Volant ermöglicht.
[0042] Vorzugsweise erfolgt bei Erhalt eines Steue-
rungsbefehls zum Ausfahren des Volants zunächst eine
Überprüfung, ob das Ausfahrprofil vollständig ausgefah-
ren ist, insbesondere dass vor dem Ausfahren des Vo-
lants aufgrund des Steuerungsbefehls zunächst ein voll-
ständiges Ausfahren des Ausfahrprofils erfolgt.
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[0043] Vorzugsweise erfolgt bei Erhalt eines Steue-
rungsbefehls zum Einfahren des Ausfahrprofils zunächst
eine Überprüfung, ob der Volant vollständig eingefahren
ist, insbesondere dass vor dem Einfahren des Ausfahr-
profils aufgrund des Steuerungsbefehls zunächst ein
Einfahren des Volants erfolgt.
[0044] Mittels einer derartigen intelligenten Steuerung
wird es gewährleistet, dass ein Einfahren des Ausfahr-
profils nur bei eingefahrenem Volant möglich ist und/oder
ein Ausfahren des Volants nur bei vollständig ausgefah-
renem Ausfahrprofil möglich ist. Hierdurch wird es ver-
hindert, dass der Volant an einer Stelle ausgefahren wird,
an welcher er sich noch oberhalb einer Überdachung
oder dergleichen befindet. Ferner wird eine Beschädi-
gung des Volants zuverlässig verhindert, wenn ein Ein-
fahren des Ausfahrprofils nur dann möglich ist, wenn der
Volant eingefahren ist, also ein ausgefahrener Volant zu-
vor eingefahren wurde.
[0045] Die Markise kann eine zentrale Steuerungsein-
heit aufweisen. Insbesondere kann diese zentrale Steu-
erungseinheit dazu eingerichtet sein, Fernbedienungs-
befehle zu empfangen und zu verarbeiten und insbeson-
dere einen Motor zum Verfahren des Ausfahrprofils
und/oder einen Volantwellenmotor zum Ausfahren und
Einfahren des Volants anzusteuern. Ferner kann eine
solche zentrale Steuerungseinheit dazu eingerichtet
sein, das Signal des Lagesensors auszuwerten, insbe-
sondere kann die zentrale Steuerungseinheit dazu ein-
gerichtet sein, bei Überschreiten eines Grenzwertes für
eine Auslenkung des Ausfahrprofils gegenüber der Ho-
rizontalen eine Warnmeldung zu generieren und auszu-
senden, insbesondere über eine bidirektionale Funkfern-
bindung zu einer Fernbedienung, um die Warnmeldung
mittels der Fernbedienung zur Anzeige zu bringen.
[0046] Alternativ kann die Markise eine erste Steue-
rungseinheit und eine zweite Steuerungseinheit aufwei-
sen. Dabei kann die erste Steuerungseinheit und/oder
die zweite Steuerungseinheit dazu eingerichtet sein,
Fernbedienungsbefehle zu empfangen und zu verarbei-
ten. Ferner kann die erste Steuerungseinheit dazu ein-
gerichtet sein, einen Motor zum Verfahren des Ausfahr-
profils anzusteuern. Ferner kann die zweite Steuerungs-
einheit dazu eingerichtet sein, einen Volantwellenmotor
zum Ausfahren und Einfahren des Volants anzusteuern.
[0047] Insbesondere kann die erste Steuerungseinheit
und/oder die zweite Steuerungseinheit dazu eingerichtet
sein, das Signal des Lagesensors auszuwerten, insbe-
sondere kann die erste Steuerungseinheit und/oder die
zweite Steuerungseinheit dazu eingerichtet sein, bei
Überschreiten eines Grenzwertes für eine Auslenkung
des Ausfahrprofils gegenüber der Horizontalen eine
Warnmeldung zu generieren und auszusenden, insbe-
sondere über eine bidirektionale Funkfernbindung zu ei-
ner Fernbedienung, um die Warnmeldung mittels der
Fernbedienung zur Anzeige zu bringen.
[0048] Dabei können die erste Steuerungseinheit und
die zweite Steuerungseinheit drahtlos oder drahtgebun-
den miteinander gekoppelt sein. Bei Anordnung eines

Akkumulators zur Speisung des Volantwellenmotors ist
es besonders vorteilhaft, wenn gleichzeitig ein Steuer-
gerät zur Ansteuerung des Volantwellenmotors von dem
Akkumulator gespeist wird und das Steuergerät zur An-
steuerung des Volantwellenmotors drahtlos mit einem
Steuergerät zur Ansteuerung eines Motors zum Verfah-
ren des Ausfahrprofils in Verbindung steht. Hierdurch
kann die zuvor beschriebene intelligente Steuerung ohne
eine aufwändige Verdrahtung realisiert werden.
[0049] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Figuren dargestellt und wird nachfolgend erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 Eine perspektivische Ansicht einer Markise mit
einseitig abgesenktem Ausfahrprofil zur Ablei-
tung von Regenwasser;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer Markise mit
horizontalem Ausfahrprofil;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer Markise mit
einseitig abgesenktem Ausfahrprofil zur Ablei-
tung von Regenwasser;

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer Markise mit
horizontalem Ausfahrprofil und teilweise aus-
gefahrenem Volant.

[0050] Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
Markise 1. An dem in Ausfahrrichtung A hinteren Ende
weist die Markise 1 ein Gehäuse 2 auf, in dem eine Tuch-
welle drehbar gelagert ist. Das Gehäuse 2 ist mittels Be-
festigungskonsolen an einer Gebäudewand befestigbar.
Von der Tuchwelle in dem Gehäuse 2 ist das Markisen-
tuch 3 abwickelbar. Das in Ausfahrrichtung A vordere
Ende des Markisentuches 3 ist an dem Ausfahrprofil 4
befestigt. Das Ausfahrprofil 4 und die Tuchwelle sind zum
Ausfahren und Einfahren des Ausfahrprofils elektromo-
torisch mittels eines Tuchwellenmotors angetrieben und
synchronisiert. Zum Ausfahren des Ausfahrprofils 4 wird
das Ausfahrprofil mittels eines Zugmittels in der Ausfahr-
richtung A gezogen. Zum Einfahren des Ausfahrprofils
wird die Tuchwelle angetrieben, sodass das Tuch 3 wie-
der auf der Tuchwelle aufgewickelt wird und das Aus-
fahrprofil 4 dementsprechend gegen die Ausfahrrichtung
A verfahren wird.
[0051] Das Ausfahrprofil 4 ist an seitlichen Führungs-
schienen 5, 6 verfahrbar geführt. Die in Ausfahrrichtung
vorderen Enden der Führungsschienen 5, 6 werden von
Stützen 7, 8 getragen. Dabei ist eine Stütze 7 mittels
einer Handkurbel 9 längenverstellbar, sodass das in der
Darstellung nach Figur 1 linke Ende des Ausfahrprofils
4 mitsamt der Führungsschiene 5 absenkbar ist. Die Ver-
bindungen zwischen den Führungsschienen 5, 6 und
dem Gehäuse 2 sowie ferner die Verbindungen zwischen
den Führungsschienen 5, 6 und den die vorderen Enden
der Führungsschienen 5, 6 tragenden Stützen 7, 8 sind
gelenkig und/oder gegeneinander verschiebbar ausge-
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führt, um Spannungen in den Bauteilen aufgrund einer
Auslenkung durch das einseitige Absenken zu vermei-
den.
[0052] Wie in Figur 1 durch den Pfeil 10 angedeutet
wird auf das Tuch 3 auftreffendes Regenwasser unmit-
telbar über die abgesenkte Seite der Markise 1 abgelei-
tet.
[0053] Figur 2 zeigt perspektivische Ansicht der Mar-
kise 1 nach Figur 1 mit horizontal eingestelltem Ausfahr-
profil. In diesem Fall ist die längenverstellbare Stütze 7
mittels der Handkurbel 9 auf dieselbe Länge eingestellt,
wie die nicht verstellbare Stütze 8, sodass das Ausfahr-
profil 4 horizontal verläuft. In diesem Fall kann sich bei
auf das Tuch 3 auftreffendem Regenwasser ein soge-
nannter Wassersack bilden. Ein solcher Wassersack
weist eine erhebliche Masse auf und kann zu einer Be-
schädigung der Markise 1 führen.
[0054] Zur Ableitung des auf dem Tuch 3 gesammelten
Regenwassers kann die längenverstellbare Stütze 7 mit-
tels der Handkurbel 9 in Pfeilrichtung 11 verstellt werden,
sodass das linke Ende des Ausfahrprofils 4 abgesenkt
wird, wie dies in Figur 3 dargestellt ist. Aufgrund des ein-
seitigen Absenkens des Ausfahrprofils 4 wird nun wie-
derrum das Regenwasser von dem Tuch 3 über die ab-
gesenkte Seite des Ausfahrprofils 4 abgeleitet. Hierdurch
können etwaige Beschädigungen durch Wasseran-
sammlungen auf dem Tuch 3 zuverlässig verhindert wer-
den.
[0055] In das Ausfahrprofil 4 der Markise 1 ist eine Vo-
lantwelle integriert, von der ein Volant 12 senkrecht nach
unten ausfahrbar ist, wie dies in Figur 4 mit einem teil-
weise ausgefahrenen Volant 12 dargestellt ist.
[0056] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
Markise 1 mit horizontal eingestelltem Ausfahrprofil 4 und
teilweise ausgefahrenem Volant 12. Die Markise 1 nach
Figur 4 weist grundsätzlich denselben Aufbau auf, wie
die Markise 1 nach den Figuren 1 bis 3. Lediglich ein
zusätzliches Stabilisierungsprofil 13 zur Erhöhung der
Stabilität ist bei der Markise 1 nach Figur 4 zwischen den
Führungsschienen 5, 6 angeordnet.
[0057] Die den Volant 12 aufnehmende Volantwelle ist
in dem Ausfahrprofil 4 der Markise 1 drehbar gelagert
und mittels eines Volantwellenmotors elektromotorisch
angetrieben.
[0058] Das Ausfahren und Einfahren des Ausfahrpro-
fils 4 und das Ausfahren und Einfahren des Volants 12
wird mittels einer Steuerungseinheit gesteuert. Die Mar-
kise 1 weist eine Steuerungseinheit zur Ansteuerung so-
wohl des Tuchwellenmotors als auch des Volantwellen-
motors auf. Dabei ist die Steuerungseinheit derart ein-
gerichtet, dass ein Ausfahren des Volants 12 nur bei voll-
ständig in Ausfahrrichtung A ausgefahrenem Ausfahr-
profil 4 möglich ist. Ferner ist die Steuerungseinheit der-
art eingerichtet, dass ein Einfahren des Ausfahrprofils 4
gegen die Ausfahrrichtung A nur bei vollständig einge-
fahrenem Volant 12 möglich ist. Hierdurch werden Fehl-
bedienungen und Beschädigungen der Markise 1 ver-
mieden.

[0059] Die Steuerungseinheit weist ferner einen Funk-
empfänger zum Empfang und zur Verarbeitung von Fern-
bedienungssignalen auf. Weiter ist der Markise 1 eine
Fernbedienung zugeordnet, mittels derer das Ausfahr-
profil 4 und der Volant 12 durch einen Benutzer gesteuert
und wunschgemäß verfahren werden können.
[0060] In das Ausfahrprofil 4 ist ein Lagesensor inte-
griert, der die momentane Lage des Ausfahrprofils 4 de-
tektiert und an die Steuerungseinheit übermittelt. Mittels
des Lagesensors kann somit detektiert werden, ob das
Ausfahrprofil horizontal ausgerichtet oder einseitig ab-
gesenkt ist durch eine Verstellung der längenverstellba-
ren Stütze 7. Um den Volant 12 nicht zu beschädigen
und einen Faltenwurf zu vermeiden, ist ein Ausfahren
und ein Einfahren des Volants 12 nur bei horizontal ein-
gestelltem Ausfahrprofil 4 möglich. Hierzu wird bei Erhalt
eines Funkfernbedienungssignals zum Verfahren des
Volants 12 mittels der Steuerungseinheit das Signal des
Lagesensors ausgewertet. Ist das Ausfahrprofil horizon-
tal ausgerichtet, so wird durch die Steuerungseinheit
durch eine entsprechende Ansteuerung des Volantwel-
lenmotors das Verfahren des Volants ausgelöst. Wird
durch die Auswertung des Signals des Lagesensors je-
doch festgestellt, dass die Abweichung der aktuellen
Ausrichtung des Ausfahrprofils 4 von der Horizontalen
einen Grenzwert überschreitet, so wird der von der Funk-
fernbedienung empfangene Befehl zum Schutz der Mar-
kise 1 und des Volants 12 nicht ausgeführt. Stattdessen
wird mittels der Steuerungseinheit ein Warnsignal er-
zeugt und über eine bidirektionale Funkverbindung zu
der Funkfernbedienung übertragen und auf einem Dis-
play der Funkfernbedienung zur Anzeige gebracht. Nach
Ablauf einer Zeitspanne von 10 Sekunden wird der emp-
fangene Befehl in der Steuerungseinheit gelöscht, um
eine versehentliche Betätigung der Markise zu vermei-
den, wenn das Ausfahrprofil 4 durch eine spätere Betä-
tigung der verstellbaren Stütze 7 wieder horizontal aus-
gerichtet wird.

Patentansprüche

1. Markise (1) mit einem in ausfahrbaren Ausfahrprofil
(4), wobei das Ausfahrprofil (4) eine mittels eines
Volantwellenmotors elektromotorisch angetriebene
Volantwelle aufweist, von der ein Volant (12) abwi-
ckelbar und nach unten ausfahrbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Markise (1) zumindest ei-
nen Lagesensor zur Erfassung der Ausrichtung des
Ausfahrprofils (4) aufweist und wobei eine Ansteu-
erung des Volantwellenmotors der Volantwelle zum
Ausfahren und/oder Einfahren des Volants (12) nur
bei einem horizontal oder annähernd horizontal aus-
gerichteten Ausfahrprofil (4) erfolgt.

2. Markise (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lagesensor zur Erfassung der
Ausrichtung des Ausfahrprofils (4) in oder an dem
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Ausfahrprofil (4) angeordnet ist.

3. Markise (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Betätigung des Volantwel-
lenmotors der Volantwelle zum Ausfahren und/oder
Einfahren des Volants (12) mittels einer Funkfern-
bedienung erfolgt, wobei bei einer zu großen Abwei-
chung der momentanen Lage des Ausfahrprofils (4)
von einer horizontalen Ausrichtung eine Warnmel-
dung ausgegeben wird, insbesondere eine optische
und/oder akustische Warnmeldung, insbesondere
dass die Warnmeldung über eine bidirektionale
Funkverbindung an die Funkfernbedienung übertra-
gen und an der Funkfernbedienung zur Anzeige ge-
bracht wird.

4. Markise (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ausfahrprofil
(4) an Führungsschienen (5, 6) in Ausfahrrichtung
(A) verfahrbar geführt wird und die in Ausfahrrich-
tung (A) vorderen Enden der Führungsschienen (5,
6) von Stützen (7, 8) getragen werden, wobei zumin-
dest eine Stütze (7) längenveränderbar ist.

5. Markise (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Markise (1) ei-
ne drehbar gelagerte Tuchwelle aufweist, von der
ein Tuch (3) abwickelbar ist, dessen in Ausfahrrich-
tung (A) vorderes Ende an dem Ausfahrprofil (4) be-
festigt ist, wobei die Tuchwelle mittels eines Tuch-
wellenmotors und die Volantwelle mittels des Volant-
wellenmotors angetrieben werden, wobei der Tuch-
wellenmotor und der Volantwellenmotor von einer
Steuerungseinheit betätigt werden, die derart einge-
richtet ist, dass ein Ausfahren des Volants (12) nur
bei vollständig ausgefahrenem Ausfahrprofil (4) er-
möglicht ist und/oder ein Einfahren des Ausfahrpro-
fils (4) nur bei vollständig eingefahrenem Volant (12)
ermöglicht ist.

6. Markise (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Volantwellen-
motor von einem Akkumulator gespeist wird, insbe-
sondere dass das Ausfahrprofil (4) einen Akkumu-
lator zur Stromversorgung des Volantwellenmotors
aufweist.

7. Markise (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Volantwellen-
motor von einem Akkumulator gespeist wird, wobei
der Akkumulator über Kontakte aufgeladen wird, die
bei vollständig eingefahrenem Ausfahrprofil (4) au-
tomatisch geschlossen werden und eine Verbindung
zu einer Stromversorgung herstellen.

8. Markise (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Volantwellen-
motor von einem Akkumulator gespeist wird, wobei

der Akkumulator kontaktlos induktiv aufgeladen
wird, insbesondere dass ein induktives Laden des
Akkumulators automatisch bei vollständig eingefah-
renem Ausfahrprofil (4) erfolgt.

9. Markise (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Volantwellen-
motor von einem Akkumulator gespeist wird, wobei
der Akkumulator mittels zumindest eines Photovol-
taikmoduls aufgeladen wird, insbesondere dass das
Photovoltaikmodul in oder an dem Ausfahrprofil (4)
angeordnet ist.

10. Verfahren zur Ansteuerung einer Markise (1) mit ei-
nem Ausfahrprofil (4), wobei das Ausfahrprofil (4)
eine Volantwelle aufweist, von der ein Volant (12)
abwickelbar und nach unten ausfahrbar ist, insbe-
sondere einer Markise (1) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
mittels eines Lagesensors eine Überwachung der
Ausrichtung des Ausfahrprofils (4) gegenüber der
Horizontalen erfolgt und eine Ansteuerung des Vo-
lantwellenmotors der Volantwelle zum Ausfahren
und/oder Einfahren des Volants (12) nur bei einem
horizontal ausgerichteten Ausfahrprofil (4) erfolgt,
wobei bei einer Überschreitung eines festlegbaren
Grenzwertes für eine Abweichung der Ausrichtung
des Ausfahrprofils (4) von der Horizontalen ein Aus-
fahren und/oder Einfahren des Volants (12) nicht er-
folgt oder unterbrochen wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Erhalt eines Steuerbe-
fehls für ein Verfahren des Volants (12) bei einer
Überschreitung eines festlegbaren Grenzwertes für
eine Abweichung der Ausrichtung des Ausfahrprofils
(4) von der Horizontalen ein Ausfahren und/oder Ein-
fahren des Volants (12) nicht erfolgt oder unterbro-
chen wird und eine Warnmeldung generiert und aus-
gegeben wird, insbesondere dass die Warnmeldung
über eine bidirektionale Funkverbindung an eine
Funkfernbedienung übermittelt und mittels der Funk-
fernbedienung optisch und/oder akustisch ausgege-
ben wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach dem Erhalt eines Steuer-
befehls für ein Verfahren des Volants (12) bei einer
Überschreitung eines festlegbaren Grenzwertes für
eine Abweichung der Ausrichtung des Ausfahrprofils
(4) von der Horizontalen ein Ausfahren und/oder Ein-
fahren des Volants (12) nicht erfolgt und der erhal-
tene Steuerbefehl nach Ablauf einer festlegbaren
Zeitspanne gelöscht wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Ausfahren des
Volants (12) nur bei vollständig ausgefahrenem Aus-
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fahrprofil (4) ermöglicht ist und ein Einfahren des
Ausfahrprofils (4) nur bei vollständig eingefahrenem
Volant (12) ermöglicht ist.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass bei Erhalt eines Steu-
erungsbefehls zum Ausfahren des Volants (12) zu-
nächst eine Überprüfung erfolgt, ob das Ausfahrpro-
fil (4) vollständig ausgefahren ist, insbesondere dass
vor dem Ausfahren des Volants (12) aufgrund des
Steuerungsbefehls zunächst ein vollständiges Aus-
fahren des Ausfahrprofils (4) erfolgt.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass bei Erhalt eines Steu-
erungsbefehls zum Einfahren des Ausfahrprofils (4)
zunächst eine Überprüfung erfolgt, ob der Volant
(12) vollständig eingefahren ist, insbesondere dass
vor dem Einfahren des Ausfahrprofils (4) aufgrund
des Steuerungsbefehls zunächst ein Einfahren des
Volants (12) erfolgt.
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